


§ 8 Einsatzbedingungen, Mitwirkungspflichten des Kunden 

1. Das dem Kunden überlassene Lizenzmaterial wurde für den Einsatz auf bestimmten Datenverarbeitungsanlagen und für das Zusammenwirken mit bestimmten anderen
Programmen entwickelt. Diese Einsatzbedingungen sind im jeweils einem zustande kommenden Auftrag zugrunde liegenden Kostenvoranschlag angegeben.

2. Bei einer Benutzung des Lizenzmaterials ohne Einhaltung der Einsatzbedingungen gemäß Ziffer 1. entfällt die Verpflichtung zur Gewährleistung nach § 6 und die
Verpflichtung zur Hotline-Bereitstellung nach § 7. 

3. Der Kunde hat sicher zu stellen, daß die Vertragssoftware unverändert und ordnungsgemäß eingesetzt wird. Von Kunden oder Dritten geänderte Software unterliegt nur
dann der Gewährleistung oder der Betreuung im Rahmen der Hotline, soweit LES der Änderung schriftlich zugestimmt hat.

4. Der Kunde wird Fehler unverzüglich und – per telefonischer Mitteilung nachträglich – schriftlich unter Angabe der näheren Umstände des Auftretens des Fehlers, seine
Auswirkungen und mögliche Ursachen LES mitteilen. Der Kunde wird alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellen, die LES zur Fehlerdiagnose
und -behebung benötigt. 

5. Der Kunde gestattet den Hotline-Mitarbeitern von LES den Zugang zu allen für die Durchführung der Gewährleistung bzw. des Hotline-Dienstes notwendigen Hard- und
Softwarekomponenten. Er hält auch die für die Durchführung von örtlicher Gewährleistung bzw. Hotline-Dienst notwendigen technischen Einrichtungen, wie
Stromversorgung, Telefonverbindung und Datenübertragungsleitungen funktionsbereit und stellt diese im angemessenen Umfang kostenlos zur Verfügung. 

6. Der Kunde wird LES nach besten Kräften bei der Suche nach der Störungsursache unterstützen. Er wird auf Anforderung von LES die mangelhafte Software bereithalten
und ggf. unverzüglich an LES übersenden. 

7. Der Kunde stellt die Vertragssoftware sowie ggf. geeignetes Personal und Rechenzeit bei sich zur Verfügung, wenn LES die Gewährleistung bzw. den Kundendienst beim
Kunden durchführt. Der Kunde sorgt dafür, daß den für die Durchführung der Gewährleistung bzw. des Hotline-Dienstes von LES beauftragten Mitarbeitern zu der
vereinbarten Zeit freier Zugang zu den jeweiligen Rechnern und der Software gewährt wird. 

8. Der Kunde benennt einen seiner am Installationsort tätigen Mitarbeiter als Ansprechpartner. 
9. Dem Kunden ist bekannt, daß er sämtliche in diesen Bedingungen genannten Computerprogramme nur im Zusammenhang mit einer FileMaker-Server-Lizenz nutzen

kann, die er sich selbst auf eigene Kosten beschaffen muß. LES ist dem Kunden bei der Beschaffung und Installation dieser FileMaker-Server-Lizenz auf dessen Wunsch
behilflich. 

10. Der Kunde verpflichtet sich zur täglichen Durchführung und Erstellung von Datensicherungen. 
11. Die vorstehenden Mitwirkungspflichten nach Ziffern 3. bis 9. sind wesentliche Pflichten des Kunden. Falls der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht oder nicht

termingerecht oder ausreichend nachkommt, ist LES von seiner Verpflichtung zur Erbringung der Gewährleistung bzw. der Bereitstellung der Hotline befreit. 

§ 9 Haftungsbeschränkung

1. Jede Vertragspartei haftet unabhängig vom Rechtsgrund für Schäden, die durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht in einer das Erreichen des
Vertragszweck gefährdenden Weise verursacht wurden. Die Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung jede Vertragspartei bei
Vertragsabschluß aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen mußte. 

2. LES haftet nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und Ansprüche Dritter mit Ausnahme von
Ansprüchen aus Verletzung von Schutzrechten Dritter, soweit die vorgenannten Schäden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 

3. Der Schadensbetrag gemäß Ziffer 1. und 2. ist bei leichter Fahrlässigkeit insgesamt begrenzt auf den Betrag der Vergütung, der nach diesem Vertrag geschuldet wird. 
4. Für den Verlust von Daten und deren Wiederherstellung haftet LES nach Maßgabe von Ziffer 1. bis 3. nur dann, wenn ein solcher Verlust durch angemessene

Datensicherungsmaßnahmen seitens des Kunden nicht vermeidbar gewesen wäre. 
5. Die Haftungsbeschränkungen gemäß Ziffer 1. bis 4. gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter und Beauftragten von LES. 
6. Die Haftung der Vertragsparteien für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitgliedern der Geschäftsführung oder leitenden Angestellten der

Vertragsparteien verursacht worden sind, sowie eine eventuelle Haftung von LES für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, für die Verletzung von Urheberrechten
Dritter und für Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 10 Urheberrechte

1. Der Kunde erkennt an, daß das Lizenzmaterial eine eigenschöpferische Leistung im Sinne des Urheberrechts ist und daß sämtliche Urheberrechte und sonstigen
Schutzrechte an dem Lizenzmaterial bei LES verbleiben. Dies gilt auch für Kopien, Bearbeitung, Verbindung mit anderen Programmen, unabhängig davon, wer diese
vorgenommen hat. Insbesondere verbleibt der Source-Code im alleinigen Eigentum und Besitz von LES. 

2. Eine Beseitigung der Urheberrechtsvermerke (Copyright), die zur Sicherung des Lizenzmaterials gegen unbefugten Gebrauch eingefügt sind, ist unzulässig. 
3. Sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB ist, ist für jeden einzelnen Fall der Verletzung der Verpflichtung aus den vorstehenden Ziff. 1. und 2. unter Ausschluß des

Fortsetzungszusammenhangs eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vertraglichen Lizenzgebühr zu zahlen, es sei denn, der Kunde weist einen geringeren Schaden
von LES nach. Weitergehende Ansprüche, auch auf Schadensersatz, bleiben hiervon unberührt. 

§ 11 Schutzrechte Dritter 

1. LES wird den Kunden gegen alle Ansprüche verteidigen, die aus einer Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts durch das vertragsgemäß genutzte
Lizenzmaterial in der Bundesrepublik Deutschland hergeleitet werden. LES übernimmt dem Kunden gerichtlich auferlegte Kosten und Schadensersatzbeträge, sofern der
Kunde LES von solchen Ansprüchen unverzüglich schriftlich benachrichtigt hat und LES alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. 

2. Sind gegen den Kunden Ansprüche gemäß Ziffer 1. geltend gemacht worden oder zu erwarten, kann LES auf seine Kosten das Lizenzmaterial in einem für den Kunden
zumutbaren Umfang ändern oder austauschen. Ist dies oder die Erwirkung eines Nutzungsrechts mit angemessenem Aufwand nicht möglich, kann jeder Vertragspartner
die Lizenz für das betreffende Programm fristlos kündigen. In diesem Fall haftet LES dem Kunden für den ihm durch die Kündigung entstehenden Schaden nach Maßgabe
von § 9. 

3. LES hat keine Verpflichtungen, falls die Ansprüche gemäß Ziffer 1. auf kundenseitig bereitgestellten Programmen oder Daten oder darauf beruhen, daß das Programm
und die darin enthaltenen Datenbestände nicht in einer von LES gelieferten gültigen, unveränderten Originalverfassung oder unter anderen als in der
Leistungsbeschreibung angegebenen Einsatzbedingungen benutzt wurden. 

§ 12 Schlußbestimmungen

1. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis ist
Wirksamkeitsvoraussetzung. Auf dieses Erfordernis kann nur schriftlicher Form verzichtet werden. Kein Vertragspartner kann sich auf eine vom Vertrag abweichende
tatsächliche Übung berufen, solange die Abweichung nicht beiderseits schriftlich fixiert ist. 

2. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder sollte sich in dieser Vereinbarung eine Lücke herausstellen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist eine angemessene Vereinbarung abzuschließen, die dem am
nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten.

3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Hamburg (Amtsgericht Hamburg-Mitte, Landgericht
Hamburg). 

4. Erfüllungsort ist der Sitz von LES.
5. Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht. 
6. Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber LES ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines anderen, nicht aus diesem Vertrag stammenden Anspruchs auszuüben.

Aufrechnen kann der Kunde nur mit solchen Ansprüchen gegen LES, die unstrittig oder rechtskräftig festgestellt sind. 
7. Es gelten die Bestimmungen dieses Vertrages. Etwaige Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. 

Stand: 01.07.2008
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